
bezogenen. mithin obliqarorisclieri Anteile. Den - soweit ersicht- 
lich - nachhaltig nur im sozialmhtlichen Diskurs geführren 
Streit darüber, ob die Besrimmungen über öffentiich-mhtliche 
Vemäge auch für den Normsetzungs- bzw. Normenvema~l gel- 
ten," zeigt. wie wenie; gefesrigt dessen dogmatischer Status qe- 
rade im allgemein-vewaltungsrechdichen Be\vusstsein ist. Des- 
sen Aufhellung täte gewiss ein intensiver Seitenblick auf die 
Dogmengeschichre des Tarihemages. namentlich auf Hugo 
Sirizlieimws Werk -Der korporarive Arbeitsnormenvemag 
(1907108). gut. Das muss. öffentlich-rechtlich betrachtet. durch- 
aus nicht befremden. denn wegen seiner öffentlich-rechtlichen 
Anteile ist das Arbeitsrecht ursprünglich (auch) als Arbeitsver- 
waltungsrecht-43 bzw. als -Sondervenvaltungsrecht der Arbeit- 
nehmer und Arbeitgeber-= dem Wirtschaftnrenualningsrecht 
zugeordnet. also öffenriich-rechtlich qualifizien worden. 

4. Schlussbemerkung 
Lässt sich das Urteil des BSG zumindest auch als srillschwei- 
gende Appellentscheidung lesen. die sich an die Wissemhafi  
vom öffentlichen Recht mit der (Auf-)Forderung wendet. ihre 
begrimichen Differenzierungen für den Bereich des öffentlich- 
rechtlichen Vemages zu schärfen. so bleibt doch in erster Linie 
der konkrete Bezug zum besonderen Venvalningsrecht des SGBV. 
Der 6. Senat fügt einen weiteren. jurisrisch kunstvoll bearbeire- 
ten Baustein in das filigran konstruierte Ordnunpsgefüpe ein, 
das sich vertragsäntliches Vergütungsrecht nennt. Solange der 
,mehrstufige Kol lekr iv i~mus*~~ mit seiner Institutionen- und 
Rechtsquellenvielfalr das Vema~sarz~(ve~ütungs)recht he- 
herrscht, werden die Konturen, die der 6. Senat der Vereinba- 
rung über das Gesamrvere;ütungsvolumen verliehen hat. zu je- 
nen Eigentümlichkeiten zählen. die für das GKV-Recht insge- 
samt charakteristisch sind. 

Prii:-Doz. Dr. Stepliati Rixeri. 
Criii.ersiriit zu Kölri 

42 S. nur Engrlrnann. in: von Wulffen (Hrsq.1. SGB X.  5. Aufl. l2005l. 9 53 
Rn. 4c. 

43 Huber. WinschaFtwenvalningsr~hr. I .  Aufl. (1932). 5. 4. - Zu Huber\ 
geistiger Kollaborarion in der NS-Zrir. die allerdinq3 vrin srinrrn :\nreil an 
der Begninduna des Öffenrlichen Winschaftsrechrs als junsrischer Disziplin 
unref;chiedcn werden kann. vgl. H. Dreier. \.\llSrRL 60 (2001). 5. 140 IT. 
(insb. 144). 

44 Huber Winschaftsrechr. 5.4. 
45 Richrer. Das Kassenärzrerechr von 1931132. 1932. 5. 93: z u  Richrrr \. 

Mikgic. Sozialnxhr als wissenschaftliche Disziplin. S.62ff.  die ihn als 
-Gninden,arer- (5.63 Fufln.?l3 a.E.1 des Kascrna~rrechrs  hrzeichrir:. 

Vertrauensperson/ärztliche Begutachtung 
§§ 103. 202 SGG: §§404a. 357 Abs. 1 ZPO: Art. 103 Abs. 1 GG 
I. Bei der ärztliche?z Begutnchruiig irii sozinlqericlirliclieri Ver- 

fahren hat der Kläger gruridsärzlicli das Reclir. eirie Person 
seines Vertrauens zur Lrrirersucl~uiig rnirzuiielinieii. 

2. Der beauftragte Sac\ii$ersräadige knriri die Becquracliru rig uti- 
rer dieseri Unisrä~ideii nblehrleri. u.erin seirie Ahlelrri~irig auf 
sachlichen. überzeugenden Grü~rdew herulir. 

(kein amtlicher Leitsatz) 
Beschluss des 4. Senats des LSG Rheinland-Pfalz vorn 23.2. 
2006 - L4B 33106 SB - mit Anmerkung von Rechrsanwalt 
Burkhard Tamm. Wüi-zburg 

Gründe: 
Eine Besorgnis der Befanienheir 9-enüber dem Vorsitzenden 
der 7. Kammer des Sozialgerichn 3lainz I i q  nicht vor. Nach 
§ 42 Absatz 1 Zivilprozessordnun~ (ZPO). der gemäß § 60 Ab- 
Satz i S a n  1 Sozial~erichtsoesetz (SGG) im sozialgerichtlichen 
Verfahren entspmhend anzuwenden ist. ist die Befangenheit ei- 
nes Richters dann zu besorgen. wenn ein Grund vorliegt. der 
geeignet ist. Missrrauen g g e n  die Cnpaneilichkeir des Richters 
zu rechrfemgen. Es muss allerdings ein obiekriv vernünftiger 
Grund gesehen sein. der den Beteiligen auch von seinem Stand- 
punkt aus befürchten lassen kann. der Richrer werde nicht un- 
parteiisch sachlich entscheiden. Eine rein sub-iekrive. unvemünf- 
rige Vorstellung ist unerheblich. Die Ablehnungsgründe sind 
glaubhaft zu machen. sofern sie nichr offenkundie; sind (544 
Absarz 2 ZPO). 

Vorliegend sind ob-ieknve Anhalts~unkre. die ein Miss- 
rrauen hinsichtlich der L'nparteilichkeit des l'orsinenden der 
7.Kammer des Sozialgerichts Mainz begründen könnten. aus der 
maßgeblichen Sicht eines Außenstehenden und Drinen nicht er- 
kennbar. 

Entgepen der Vermutung des Klägers sind Absprachen 
zwischen dem Vorsitzenden der 7. Kammer des Sozialgerichn 
Mainz und dem von diesem bestellren Sachverständigen Dr. D 
über die Untersuchung des Klägers nicht beleg. Der abgelehnte 
Richrer hat vielmehr in seiner dienstlichen Erkiärunq vom 
14.2.2006 ausgeführt. dass es solche Absprachen nicht qebe. 
Das Nichtbestehen enl .  Absprachen. die über die geborenen 
schriklichen Hinweise des Gerichts an den Sachverständigen zur 
Durchführun$ der Begutachtung (55202 SGG: 404a ZPO) hin- 
ausgehen. war aus objektiver Sicht eines Außenstehenden schon 
daraus zu erkennen. dass der Sachverständige in seinem ersten 
Telefax vom 1.12.2005 beim Gericht ausdrücklich danach ge- 
fragt hat. wie er sich auf den Wunsch des Prozessbe\~ollmächrig- 
ren zur Anwesenheit bei der Untersuchung des Klägers verhalten 
solle. 

Über den .4blehnungsanmg des Klägers gegenüber 
dem Sachverständigen Dr. D vom 8.12.2005 hat das Sozialge- 
richt aufgrund der Ablehnung des Vorsitzenden der 7. Kammer 
des Sozialgenchts Mainz noch nichr entscheiden können. wor- 
aus keine Besorgnis der Befangenheit foloen kann. 

Auch das Hinlveisschreiben des Vorsitzenden der 
7. Kammer des Sozialgerichts hlainz vom 8. 12.2005 M r i i n d e t  
keine Besorgnis der Befangenheit. Freilich dürfre die dom9e 
Aussage. es bestehe kein Xn~vesenheitsrecht des Anwalts des 
Klägers bei der Lintcrsiichiing diirch drn Sachverständigen. in 
dieser Allgemeinheit nicht iiberzeugen. da sie nicht ausreichend 
die Grundsätze der Parteiöffentlichkeit sowie eines fairen und 
effektiven Rechtsschutzes (vgl. BSG. Uneil vom 31.7.2002 - B 
4RA28/02 R) berücksichtigen. 

Denn der .i\nspruch auf rechtliches Gehör umfasst das 
Recht des vor Gericht sretienden Bürgers darauf. vor Erlass einer 
Entscheidung mit seiner Auffassung zur Sach- und Rechtslage 
gehön zu werden: er erschöpft sich darin aber nicht. Vielmehr 
beinhalte1 er eine Reihe von einfachrechtlich geregelten prozes- 
sualen Grundsätzen. Dazu zählen die Normen über das Beweis- 
verfahren irn SGG und der über § 202SGG anwendbaren Zivil- 
prozessordnung (ZPO). die insbesondere den Grundsatz der Par- 
teiöffentlichkeit der Beweisaufnahme umfassen. So isr es nach 
5 3 5 7  Abs. 1 ZPO der Panei gesranet. einer Zeugenvernehmung 
beizuwohnen. Dieses Anwesenheits- und Fragerecht bei der Zeu- 
genbe~veisaufnahrne ist eines der wichrigsten Parreirechte und 
ein direkter hwendungsfal l  des .Art. 103 Xbs. 1 GG (BVenvG. 
NJW 1980. 900: OLG Hamm. MDR 1986. 766: OLG S c h l m i g .  
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NJUr 1991, 303, 304). Die Resrinimung des § 357 ZPO ist nach 
5 402 ZPO für den Sachverstäridigenbeweis entsprechend anzu- 
wenden. Hiervon kann nach der Rechtsprechung in bestimmten 
Fallkonstellationen eine Ausriahme zu machen sein. enva in 
Sorgerechtssachen (z.B. OLG Sturtgart. MDR 2003. 172). Eine 
ähnliche Ausnahme mag bei einer körperlichen Unrersuchung 
einer Partei bzw. eines Beteiligten im sozialgerichtlichen Verfah- 
ren unrer dem Gesichtsp~inkt des Grundrechts der Würde des 
Xlenschen (Art. 1 GG) gelrrn (so OLG München. NJW-RR 1991. 
896). Dennoch hat der Sachverständige auch in diesen Fällen 
den Grundsatz des fairen Verfahrens zu beachten. 

Eine körperliche Untersuchung durch einen ärztlichen 
Sachverständigen ist generell ein starker Eineriff in die persön- 
lichkeitsgebundene Intimsphäre. in den die zu untersuchende 
Partei stillschweigend oder ausdrücklich einwilligt. Will sie nicht 
untersucht werden, so sieht das Prozessrechr keinen Z w a n ~ ,  vor. 
vielrrielii Iit.iirieilt.ri sich dir Folgt.11 - auch i r r t  ~ozialgvric.hdi- 
chen Verfahren- gegebenenfalls nach der Beweislast oder den 
Regeln über eine Beweisvereitelung. Bei einer solchen Untersu- 
chung muss der zu Untersuchende. wenn er eingewilligt hat. 
zudem dulden. dass die h r  den Beweisgegenstand maßgebli- 
chen Umstände vom untersuchenden Gutachter und Arzt enrge- 
gen dem sonst geltenden Arztgeheimnis im Gutachten oder bei 
der Anhörung des Gutachters offenbart werden. Diese Duldungs- 
pflicht geht aufgrund des Schutzes der Intimsphäre und der 
Menschenwürde des zu Untersuchenden nicht so weit. dass 
während und bei der Untersuchung außer dem ärztlichen Sach- 
verständigen und eventuell dessen Hilfspersonal Dritte anwe- 
send sind und dadurch die Intimsphäre des zu Untersuchenden 
berührt wird. Vor diesem Hintergrund enveist sich der .Aus- 
schluss der Parteiöffenrlichkeit von der ärztlichen Unrersuchung 
durch den Sachverständigen als Schutzmaßnahme zugunsten 
des zu Untersuchenden. und nicht als prozessuales Instrument 
des Sachverständigen, Dritte hiervon auszuschließen. Der Grund- 
satz des Anspruchs auf rin faires Verfahren verpflichtet den 
Richter, wie den Sachverständigen. vielmehr zur Rücksicht- 
nahme gegenüber den Verfahrensbeteiligren in ihrer konkreten 
Situation (vgl. BSG, Beschluss von1 9.4.2003. Az.: B 5 RJ 140102 
B). Deshalb dürfte ein genereller Ausschluss von Vertrauensper- 
sonen des zu Untersuchenden, seien es der Ehepartner oder auch 
der Anwalt. weder dem Grundsatz der Parteiöffenrlichkeit noch 
gar dem des fairen Verfahrens entsprechen. Denn angesichrs der 
rief in die Persönlichkeit und Menschenwürde des zu Untersu- 
chenden eingreifende Beweisauhahme durch einen ärztlichen 
Sachverständigen kann - selbst aus unsachlichen Gründen - 
seine Begleitung durch eine Vertrauensperson bei der Untersu- 
chung gerechtfertigr sein. Dann mag zwar der Sachverständige 
die Untersuchung ablehnen. wenn er hierfir sachliche Argu- 
mente hat. Wenri ei- sic aber nicht durchführen ivill. weil in 
Anwesenheit einer Vei-trauensperson des zu Untersuchenden 
nicht das ,,notwendige Venrauensverhältnis" hergestellt werden 
könne und eine ..ordnungsgemäße Begutachtung" so nicht niöd- 
lich sei, wie der von1 Sozialgericht bestellte Sachverständige 
ohne weitere überzeugcntlc sachliche Begründung in den Telefa- 
xen vom 1.12.2005 rniigctcilt hat. dürfte das Misstrauens des zu 
Untersuchenden in dir Oljcktivität des Sachverständigen nach- 
vollziehbar und der S;ichvrrständige damit ausgeschlossen sein. 

Dieser B~scliluss ist nicht niit weiterer Beschwerde an- 
fechtbar (§ 177 SGG). 

Anmerkung: 
Der Beschluss des LSG Rhcinland-Pfalz befasst sich mit einer 
Frage, die in sozialgerichilichen Verfahren immer wieder auf- 

raucht und stets für Konmversen SO*: Har ein K1ä:er einen 
Anspruch darauf. eine Person seines Vemauens mir zur Cnter- 
suchung zu nehmen. wenn das Gericht eine Beqtachning an- 
aeordnet hat? Und zu welchen Lasten ?ehr die \Veigerung eines 
Sachverständigen. den Betroffenen unrer diesen Cmsränden zu 
untersuchen? 

Immer wieder kommt es vor. dass Sachvemändioe 
sich mit der unterschiedlichsten Bedründunp weipem. in .Inwe- 
senheit einer \remuensperson des Mä2ers ihre Untersuchund 
durchzuführen. Die Gerichte sahen die \-enveiperun~shalrun in 
der Vergangenheit dann regelmäßig nicht auf Seiren des Sach- 
verständigen sondern auf Seiten des Klägers. weil er auf der 
Mitnahme einer Begleitperson behame. Die Folee war die -4n- 
nahme eines Verstoßes des Mägen gegen seine sozialrechdiche 
X4invirkunpspflicht aus S 103 5. 1. 2.Hs. SGG. Seine \Veieemn. 
sich ohne Begleitperson seines Vertrauens untersuchen zu las- 
wri. wurdr brweism.liilicll zu seinen Lasten gewertet. indem 
unterstellt wurde. die Begutachtun2 härte ein für den Klä2er 
negatives Ergebnis erbracht. Ein Ersatzgutachrer. der bereit ge- 
tvesen wäre eine Begleitperson bei der t intersuchun~ zu akzep- 
tieren. wurde von den Gerichten repelmäßig nicht b e a u h g .  

Der Beschluss des LSG Rheinland-Pfalz stellt nun e m -  
mals obergerichtlich fest. dass ein Kläger prundsänlich einen 
PLnspruch darauf hat. eine Person seines Vertrauens zur B-ur- 
achtun2 mitzunehmen. Zudem führt das LSG aus. dass die 
..Rechtfem~ungslast" nicht auf Seiten des Kläoers l i e .  sondern 
auf Seiten des Sachverständigen. Nicht der Mager muss tra-fä- 
hige Gründe dafür vonveisen. dass er eine \ remuenspenon zur 
Untersuchung hinzuziehen will - selbst unsachliche Gründe rei- 
chen hier aus - sondern der Sachverständige muss belastbare. 
sachliche Gründe vonrasen. weshalb eine Begutachtuno unter 
diesen Umständen angeblich nicht möglich ist. Dabei wird vom 
LSG auch der in der Praxis häufige Fall erönen. dass von ei- 
nem Sachverständigen vorgetragen wird. es könne unter diesen 
Unisränden nicht das f i r  die Untersuchung erforderliche Ver- 
uauensverhälmis zum Betroffenen heqestellt werden. Eine 
solch dürftige Begründune; allein sieht das LSG zu Rechr nicht 
als ausreichend an. 

In1 Ergebnis müssen die vom Sachversrändiden v o g e -  
brachten Gründe also von einigem Gewicht und sie müssen be- 
lastbar sein. Unter \~erfassungsrechtlichen Gesichtspunkten wird 
man an die Begründung des Sachverständigen s m n e e  .4nforde- 
rungen stellen niüssen. denn wie das LSG richog feststellt hat. 
hat der Kläger einen Anspruch auf rechtliches Gehör und auf 
ein faires Verfahren. Das Gericht rekurriert an dieser Stelle auf 
Art. 103 Abs. 1 GG sowie S357 Abs. 1 ZPO. der über 5202 SGG 
auch im Verfahren vor dem Sozialgericht s u i w e n d u n ~  findet. 
Neben An. 103 Abs. 1 GG. der den .4nspruch auf rechdiches Ge- 
hör verhürgt. ist aher auch AT. 19 Abs.4 GG in Verbindung mit 
den1 Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) und .W. 2 .4bs. l 
GG betroffen. Art. 19 Abs.4 GG enthält in erster Linie zwar die 
Rechtsweggarantie. Daneben verbürgt er jedoch auch das Recht 
des Bürgers auf eine tatsächlich wirksame gerichtliche Kontrolle 
und damit den effektiven Rechtsschutz'. den auch das Rechts- 
staatsprinzip verhürgt. Ebenfalls auf das Rechtsstaatsprinzip 
i.V. m. An .2  Abs. I GG gestützt wird das auch vom LSG in Be- 
zug genommene Gebot des fairen verfahrensL. 

I Sachs. G n i n d c r s r r ~ .  3.;\iifl.. 2003. Kni .rrr /Sachs.  :In. 19. Rn. 143: B \ i A ; E  
35. 5.263 f f .  5.274. 

2 Sachi. Gninders r rz .  l . , A ~ i l l . .  L D 0 3 :  \lunrrirck. Arr.2. Rn. 115. 
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Im Hinblick auf einen Befangenheitsanuag des Klägers gegen 
einen Sachverständigen stellte sich in der Vergangenheit oft das 
Problem. dass der Kläger in seinem A n m g  Gründe vorbrachte. 
die aus dem Gutachten des Sachverständigen nicht ersichdich 
waren. beispielsweise Bemerkungen des Sachverständigen. aus 
denen sich ergab. dass er die Krankheit des Klägers für Einbil- 
dung hält oder sie sonst wie ganz grundsätzlich nicht ernst 
nimmt. Auch beleidigende Äußemngen des Sachverständigen 
kommen hier in Betracht oder solche. die starke Zweifel an sei- 
ner Sachkunde aufiverfen. All diese genannten Umstände gehen 
regelmäßig nicht aus dem jeweiligen Gutachten hervor, so dass 
der Kläger größte Probleme damit hat. seinen Befangenheitsan- 
trag auf feste Füße zu stellen. Es sei denn. eine Person seines 
Vertrauens war bei der Begutachtung anwesend und steht als 
Zeuge zur Verfügung. Richtigenveise gebietet es der Grundsatz 
des fairen Verfahrens daher. einem Kläger die Mitnahme einer 
Vertrauensperson grundsätzlich zu gestarren. 

Mit seiner Feststellung. eine körperliche Untersuchung 
durch einen ärztlichen Sachverständigen sei generell ein starker 
Eingriff in die persönlichkeitsgebundene Intimsphäre des Beuof- 
fenen wird - vom Gericht unausgesprochen - Art.2 Abs. 1 GG in 
Bezug genommen, der nach der Rechtsprechung des BVetfG im 
umfassenden Sinne die allgemeine Handlungsfreiheit verbürgt3. 
Geschützt wird die Selbstbestimmung. die Entscheidungsfreiheit 
des Einzelnen4, wobei nichr nur das Handeln. sondern auch das 
Nichthandeln geschützt wird5. 

Zwar begründet § 103 S. 1, 2.Hs. SGG. der die Heran- 
ziehung der Beteiligten zum Zwecke der Sachverhaltsermirrlung 
regelt, keinen Untersuchungsz\vang für den Betroffenen. Er muss 
jedoch Nachteile bei der Beweisführung in Kauf nehmen. wenn 
er sich einer Untersuchung verweigert. So darf das Gericht aus 
einer solchen Weigerung negative Schlüsse ziehen und insbe- 
sondere unterstellen, dass die Begutachtung fiir den Kläger ein 
negatives Ergebnis erbracht hätte6. Die Vorschnfi des 5 103 S. 1, 
2. Hs. SGG begründet somit einen Eingriff in das Grundrecht auf 
freie Entfaltung der Persönlichkeit. 

Die im dargestellten Zusammenhang einzig relevant er- 
scheinende Schranke der grundgesetzlichen Gewährleistung ist 
die verfassungsmäßige Qrdnung. die keine verfassungsunmitrel- 
bare Freiheitsbeschränkung darstellt. sondern den Gesetzgeber 
ermächtigt, Freiheitseinschränkungen vorrunehmen. Rechrferti- 
gungsvoraussetzung für Eingriffe in die Rechte nach Art. 2 
Abs. 1 GG ist daher zunächst, dass diese auf gesetzlicher Grund- 
lage beruhen müssen7. Darüber hinaus muss die entsprechende 
Rechtsnorm sowohl formell als auch materiell verfassungsmäßig 
sein, um zur verfassungsmäßigen Ordnung gezählt werden zu 
können8. An dieser Stelle ergeben sich zunächst keine Bedenken. 
so dass 4 103 S. 1. 2. Hs. SGG grundsätzlich Eingriffe in das 
Recht des Klägers auf freie Entfaltung der Persönlichkeit recht- 
femgt. 

Schranken-Schranke für solche Eingriffe ist jedoch der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Der von 9 103 5. 1. 2. Hs. 
SGG verfolgte legitime Zweck ist de jenige der Sachverhaltser- 
forschung. Durch Einschaltung eines unabhängigen Gutachters 
soll beispielsweise ermittelt werden. welcher Grad der Behinde- 

3 BVerfGE 80. S. 137 ff.. S. 152. 
4 Sachs. Gmndgesetz. 3.r\ufl.. 2003. hfurtiuieck. .An. 2. Rn.81. 
5 Sachs, Gmndgeserz. 3.Aufl.. 2003.  ~lursv;icck. .An. 2 .  Rn. 52. 
6 Vgl. Janscn. Sozialgrrichrsgcsetz. 2..Aufl.. 2005. Kolnierz. 5 103. Rn.10. 
7 Sachs. Gmndgeserz. 3.Aufl.. 2003. hlußrvieck. .-In. 2. Rri. 10017 
8 MaunzlDürig. Grundgeserz. Srand: Aueusr 2005. Di Fahio. n . 2 .  Rn.21: 

BVeffiE 6. S.32ff.. S.40f.  

rung bei einem Kläeer vorlieg. Aus dieser Zwecksetzung von 
§ 103 S. 1. 2.Hs. SGG e-ibt sich. dass ein Gutachter nicht mit 
dem Einwand gehört werden kann. er müsse die Begiitachtung 
ohne vom Kläger mitgebrachte \reroauensperson durchführen. 
damit er vor eventuellen unberechrjgen Vonvürfen - heispiels- 
weise dem einer sexuellen B e l ä s t i ~ n q  - durch den Kläger ge- 
schützt ist. 4 103 S. 1. 2.Hs. SGG dient nichr dem Schutz des 
Gutachters. 

Vom LSG Rheinland-Pfalz direkt angesprochen wird 
die Fallgestaltun$. in der ein Gutachter ohne weitere vertiefre 
Begründung behauptet. das für die Lntemchung erforderliche 
Vemauensverhälmis zum Betroffenen könne nicht hergestellt 
werden. wenn dieser eine Vertrauensperson zur Untersuchung 
mitbringt. so dass eine ordnungsgemäße Bsutachtung nicht 
möglich sei. Nach Auffassung des LSG reicht dieses Vorbringen 
eines Gutachters nicht aus und dieser Auffassung kann nur zu- 
gestimmt werden. 

Die RichriLkeit des vom LSG gefundenen Ergebnis er- 
schließt sich beim erneuten Blick auf den Verhälmismäßigkeits- 
gmndsan. Im Rahmen der Vertiältnismäßigkeitsprüfüng ist die 
Frage ZU stellen. ob das jeweils eingesetzte Jiinel geeignet i n  
den angestrebten legitimen Zweck zu förderng. Eine Be~utach- 
tunp. ohne dass eine Vertrauensperson des Klägers mit anwesend 
ist. müsste also ein verlässlicheres Be%utachtungse~ebnis zutage 
fordern. als dies in Anwesenheit eines vom Kläger mireebrach- 
ten Dritten der Fall wäre. Es dürfte keine medizinisch-wissen- 
schaftliche Erkennmis geben. die be lgen  kann. dass hiewon 
ganz gnindsänlich auszuoehen ist. 

Ein Blick auf die Praxis bei niedezelassenen Ärzren 
lässt vielniehr den Schluss zu. dass die Mimahme einer Vemau- 
ensperson die Veriässlichkeit des B ~ t a c h n i n ~ s e g e b n i s s e s  
grundsätzlich nicht beeinträchtigt. So kommr es entsprechend 
selren vor. dass ein niedergelassener tl\rzt es bei seinem Patien- 
ren oder seiner Patientin ablehnt. dass dieser seine Ehefrau oder 
-jene ihren Ehemann zu Untersuchun? mitbring. Man wird daher 
davon auszugehen haben. dass es einem Gutachter auch in An- 
wesenheit einer Begleitperson des Klägers ohne weiteres möglich 
ist. ein einwandfreies und unverfälschtes Gutachten zu erstellen. 
Dabei muss auch berücksichtigt werden. dass die vollkommene 
Unverfälschtheit eines Gutachtens ganz al l~emein nie gewähr- 
leistet werden kann. denn es ist nie auszuschließen. dass die 
untersuchte Person beispielsweise Fragen deshalb nicht offen 
und ehrlich beanwonet. weil Schamgefühle gegenüber dem 
fremden Gutachter bestehen. Auch diese Tatsache zeigt. dass 
medizinisch-fachliche Gründe kaum je als Rechrfemgung für 
eine Venveigerung der Begutachtung durch den Gutachrer in Be- 
tracht kommen können. Urnso weniger verfängt die Behauptung. 
das erforderliche Vertrauensverhältnis sei bei Mimahme einer 
Begleitperson nicht hentellhar. so dass ein ordnungsgemäßes 
Gutachten nichr erstellt werden könne. Unabhängig von der 
Frage. ob ein solches Vertrauensverhältnis erforderlich oder auch 
zu einem dem Kläger vollkomnien unbekannten Gutachter über- 
haupt herstellbar ist. dürfre wohl davon auszugehen sein. dass 
gerade die Weigerung eines Gutachten. eine Begleitperson zu 
akzeptieren. das Missrrauen des Klägers gegenüber dem Gutach- 
ter noch steigern wird. 

Die dargestellten Envägungen verdeutlichen die Rich- 
tigkeit der Entscheidung des LSG Rheinland-Pfalz und es steht 
zii envanen. dass sich dessen Ansicht durchsetzen wird. 

Rechrsanii~alr Birrkhard Tamm. 
Würzbirrg 
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